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Innenminister Karl Nehammer in Lilienfeld  
 

Prominenter hochrangiger Politbesuch stellte sich Ende Juni in Lilienfeld ein. Bundesminister f¿r Inneres 
Karl Nehammer, MSc (¥VP) nahm am Sicherheitsstammtisch der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld teil 
und stellte sich auch bei der Polizei Lilienfeld ein. 
ĂZiel dieses Treffens von Vertretern aller Einsatzorganisationen des Bezirkes im Rahmen der immer wie-
der stattfindenden Sicherheitsstammtische ist der ungezwungene, gemeinsame Erfahrungsaustauschñ, 
erklªrte Bezirkshauptmann Mag. Franz Kemetm¿ller dazu beim 33. Sicherheitsstammtisch Lilienfeld im 
Amtsgebªude der ºrtlichen Bezirkshauptmannschaft. Bundesminister Nehammer konnte sich dabei von 
der professionellen Zusammenarbeit von Polizei, Bezirkshauptmannschaft, Blaulichtorganisationen, Be-
hºrden und Zivilschutzverband ¿berzeugen. Mit von der Partie war auch Niederºsterreichs Militªrkom-
mandant Brigadier Martin Jawurek. 
Zuvor hatte der Innenminister schon eine Stippvisite bei der Polizeiinspektion und am Bezirkspolizeikom-
mando Lilienfeld absolviert. Willkommen geheiÇen wurde er von Bezirkspolizeikommandant Michael 
Hochgerner, der Minister bedankte sich f¿r die immerwªhrende hohe Einsatzbereitschaft der Beamten 
im Bezirk. Im Zuge des Ministerbesuchs gab es auch noch ein Treffen des Ressortchefs mit einem Teil 
der Polizeigewerkschaft FCG-KdE¥ Lilienfeld. Bei einem konstruktiven Gesprªch tauschten sich Innen-
minister Nehammer, ¥VP-Bundesrat Karl Bader sowie Vizeb¿rgermeister und Sicherheitsgemeinderat 
Manuel Aichberger mit Vorsitzendem Georg Palber und Kollegen aus. 

ĂDie guten Kontakte zur 
Polizeispitze haben sich 
auch in diesem Zusam-
menhang wieder einmal 
bewªhrt. Man hat nicht 
oft die Ehre und Gele-
genheit, den Innenminis-
ter der Republik in der 
Gemeinde als Gast 
empfangen zu d¿rfen. 
Im persºnlichen Ge-
sprªch konnten sowohl 
Informationen zum si-
cherheitsrelevanten Ge-
schehen und zum Lage-
bild in der Region, aber 
auch Anregungen und 
Bed¿rfnisse der Polizei-
basis mitgegeben wer-
den. Das sollte sich po-
sitiv auf die Rahmenbe-
dingungen bei uns im 
Bezirk und in der Ge-
meinde auswirkenñ, so 
Vizeb¿rgermeister und 
Sicherheitsgemeinderat 
Mag. Manuel Aichberger.  

Bundesrat Karl Bader, Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger, Innenminister Karl Nehammer, 
Bezirkshauptmann Franz Kemetm¿ller (1. Reihe v.l.), Militªrkommandant Martin Jawurek, 
Zivilschutzverbands-Bezirksleiter Herbert Schrittwieser, Bezirkspolizeikommandant Michael 
Hochgerner (2. Reihe), Kurt Sommerer (Bergrettung), J¿rgen Trªxler (StraÇenmeister Lilien-
feld), Gemeinderat Markus Moser (Landesklinikum Lilienfeld), Richard Fuchs 
(stellvertretender Bezirksfeuerwehrkommandant) und Patrik Bauer (Verbindungsoffizier Ret-
tungsorganisation, 3. Reihe) gaben sich beim Sicherheitsstammtisch ein Stelldichein. Foto: 
Maximilian Gnesda 



 



 

 
Ehrungen und Gratulationen 

 
* 

 

Die Steinerne Hochzeit (67,5 Jahre verheiratet) feierten am 10. Juli 2020 das Ehepaar 
Hilda und Viktor WURM, ZºgersbachstraÇe 3. 
 

* 
 
Die Eiserne Hochzeit (65 Jahre verheiratet) feierten am 16. Juli 2020 das Ehepaar Rosa 
und Ernest K¥BERL, RabenhofstraÇe 30. 
 

* 
 
Den 95. Geburtstag feierte am 21. Juli 2020 Herr Anton PFEFFER, JungherrntalstraÇe 
13.  
 

* 
 
Den 90. Geburtstag feierte am 22. Juni 2020 Frau Johanna GRAVOGL, Liese Prokop 
StraÇe 10.  
 

* 
 
Den 85. Geburtstag feierte am 27. Juni 2020 Herr Ing. Kurt AIGELSREITER, Mathilden-
weg 13, am 6. Juli 2020 Frau Marianne SLAMA, Klosterrotte 2, und am 7. August 2020 
Frau Edeltraude SCHERABON, RabenhofstraÇe 12.  
 

* 
 
Den 80. Geburtstag feierte am 10. Juli 2020 Herr Karl OSWALD, BabenbergerstraÇe 19, 
am 20. Juli 2020 Herr Erich DAXB¥CK, Klosterrotte 5, am 30. Juli 2020 Herr Josef  
KRISTA, Klosterrotte 1, am 1. August 2020 Frau Elfriede MOSER, VivenotstraÇe 12, am 
7. August 2020 Frau Rosa EBENBERGER, Traisenlªnde 7, und am 15. August 2020 Herr 
Mag. Werner Klaus AUER, StangentalstraÇe 30. 
 
Den Jubilarinnen und Jubilaren w¿nscht die Stadtgemeinde alles Gute und beste Gesund-
heit. 



 

L    ï  R   
 

Nach der Generalsanierung des Amtshauses mit Erºffnung im Sommer 2018, bekam in den letzten Mona-
ten auch die Homepage der Stadtgemeinde einen zeitgemªÇen Relaunch verpasst. Eine der innovativs-
ten Neuerungen dabei ist ein virtueller Rundgang durch Lilienfeld. Anhand mehrerer mit einer Drohne auf-
genommenen 360 Grad Fotos kann man das Gemeindegebiet nun auch bequem von daheim aus auf der 
Couch erkunden. Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger zeigt sich vor allem von den Luftaufnahmen be-
geistert: ĂWir sind stolz, unseren Heimartort in dieser Qualitªt aus der Vogelperspektive prªsentieren zu 
kºnnen. Wir bekommen zu den Bildern immer wieder positive R¿ckmeldungen.ñ  
Die Panoramafotos wurden von Sebastian Wegerbauer aufgenommen. Sein Firmencredo lautet: Ă360Á VR 
echt durchgedrehtñ. Unter dem Internetlink www.lilienfeld.at/360 kann man die Bilder auch ohne Virtual 
Reality-Brille am PC, Tablet oder Smartphone bestaunen.  
Ansonsten ist es auch eine willkommene Abwechslung und SpaÇ f¿r GroÇ und Klein, die Bilder mit den 
speziellen Virtual Reality-Brillen (VR-Brillen) der Stadtgemeinde zu betrachten. 
 

ĂWir haben als Stadtgemeinde schon vor geraumer Zeit 2 St¿ck dieser VR-Brillen angekauft. Mit diesen 
Brillen kºnnen wir der Bevºlkerung, vor allem aber unseren auswªrtigen Gªsten und Besuchern alle Fa-
cetten der Gemeinde in 3-dimensionalen Bildern zeigen. AuÇerdem leihen wir unsere VR-Brillen auch an 
Vereine oder heimische Betriebe aus, die unseren Ort gerne bei Veranstaltungen, wie zB. Messen, prª-
sentieren kºnnen. Bei der Auswahl der 360 Grad Fotos wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, 
dass alle Ortsteile, wichtige Einrichtungen und nat¿rlich unser Hausberg Muckenkogel gezeigt werden. Ich 
lade alle Lilienfelderinnen und Lilienfelder ein, sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild zu machen und 
den virtuellen Lilienfeld Rundgang auszuprobierenñ, freut sich auch Ortschef Wolfgang Labenbacher ¿ber 
das neue Angebot.   
 

Fotograf Sebastian Wegerbauer ergªnzt und erklªrt die technische Funktionsweise der VR-Brillen: ĂDas 
visuelle Gesamtbild setzt sich aus zwei Display-Bildern vor den Augen zusammen, die sich leicht vonei-
nander unterscheiden. Die stereoskopische Differenz wird von einem Computerprogramm simuliert, so-
dass das Gehirn aus den beiden leicht verschiedenen Bildern einen dreidimensionalen Eindruck errech-
net. Es entsteht die Illusion des 3D-Sehens.ñ 

 
 
 
 

Vizeb¿rgermeister Manuel Aich-
berger, IT-Verantwortlicher der 
Gemeinde Thomas Dobner, B¿r-
germeister Wolfgang Labenba-
cher, Stadtamtsdirektor Franz 
Rametsteiner und Fotograf Se-
bastian Wegerbauer begaben 
sich mit Hilfe der VR-Brillen vor 
dem Lilienfelder Amtshaus auf 
den virtuellen Lilienfeld Rund-
gang und hatten dabei sichtlich 
SpaÇ.  

 

Sie suchen ein 

Geburtstags-

geschenk? 

http://www.lilienfeld.at/360


 

ĂL  Añ ï V   S  L 
 

Am Freitag, 24. Juli 2020 lud Hw. Abt Dr. Pius Maurer zur Vernissage ĂLilienfelder Ansichtenñ in den Prª-
latursaal des Stiftes Lilienfeld ein. Die Corona-Vorsichtsregeln wurden beachtet. Gezeigt wurden dabei 
nicht nur die Prªlaturkapelle selbst, sondern auch einige alte Kupferstiche und Gemªlde aus der Zeit vom 
17. bis in das 20. Jahrhundert. Besonders sind laut Hw. Abt Dr. Pius Maurer dabei die Kupferstiche von 
Georg Matthªus Vischer (um 1673) und von P. Emanuel Mayr (1747), auÇerdem die Gemªlde von Jo-
hann Nepomuk Hºfel (1839), Georg Holub (um 1900) und Ferdinand Weeser-Krell (1956). Es werden 
auch Stiftsansichten von Fritz K¿ffer (Wilhelmsburg), Josef Tobner junior (St. Pºlten) und Walter Schen-
ner (Lilienfeld) gezeigt.  
 

Hw. Abt Dr. Pius Maurer hob hervor, dass diese Ausstellung die Schºnheit des Zisterzienserstiftes Lilien-
feld zeigen soll. Das Stift Lilienfeld lade durch seinen riesigen Bau und seine elegante Schlichtheit inmit-
ten des Alpenvorlandes zum Staunen ein. AuÇerdem solle die Ausstellung das Wirken regionaler K¿nstler 
zeigen. Er und Frater Nikolaus Kastenberger stellten mit Hilfe einer Powerpoint-Prªsentation etwa 40 ver-
schiedene Ansichten des Stiftes vor. 
Unter den Ehrengªsten bei der Ausstellungserºffnung befanden sich auch B¿rgermeister Wolfgang La-
benbacher, Nationalrat Friedrich Ofenauer, ¥VP-Bezirksgeschªftsf¿hrerin Sandra Bºhmwalder, Vizeb¿r-
germeister Manuel Aichberger und Stadtrat Christian Buxhofer.   
 

Die Ausstellung kann bei den regulªren Stiftsf¿hrungen besichtigt werden (wochentags um 10:00 Uhr und 
14:00 Uhr; sonntags um 14:00 Uhr), die immer in der Stiftspforte beginnen.  
ĂAls Stadtgemeinde freuen wir uns ¿ber die vielen kulturellen Akzente, die im und vom Stift Lilienfeld im-
mer wieder gesetzt werden. Derzeit findet mit Hw. Abt Dr. Pius Maurer eine sp¿rbare Ă¥ffnungñ des Stif-
tes f¿r die ¥ffentlichkeit statt. Das ist sicherlich ein wertvoller und richtiger Schritt in die Zukunftñ, so Vize-
b¿rgermeister Manuel Aichberger. 

Vlnr: B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher, Abt Pius Maurer, Nationalrat Friedrich Ofenauer, Vizeb¿rger-
meister Manuel Aichberger und Stadtrat Christian Buxhofer 

L  V    H  
Ein besonderes Wochenende verbrachte Lilienfelds Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger k¿rzlich in der 
oststeirischen Wein- und Thermenregion. Am 08.08.2020 gaben sich er und seine Stephanie, geb¿rtige 
Steirerin, im Weinschloss Thaller in der Gemeinde GroÇwilfersdorf das JA-Wort. Geheiratet wurde sowohl 
standesamtlich als auch kirchlich im schloss-
eigenen Weingartenpavillon. Der Abt des Stif-
tes Lilienfeld Pius Maurer nahm bei herrli-
chem Wetter persºnlich die Trauung vor und 
war extra in die Steiermark angereist. Unter 
den rund 80 Gªsten, Familienmitgliedern und 
engen Freunden fanden sich etwa auch B¿r-
germeister Wolfgang Labenbacher mit Gattin 
Hermine.  
B¿rgermeister Wolfgang Labenbacher und 
Pius Maurer, Abt des Stiftes Lilienfeld, zªhl-
ten zu den ersten Gratulanten und w¿nsch-
ten den Frischvermªhlten f¿r ihren gemeinsa-
men Lebensweg alles erdenklich Gute.   



 

 

T   W  
 

Auf Einladung von WK-Bezirksstellenleiter Georg Lintner hat 
Lilienfelds Vizeb¿rgermeister Manuel Aichberger in seiner 
Funktion als Obmann des Tourismusverbandes Traisen-
Gºlsental die WK-Bezirksstelle in der BabenbergerstraÇe 13 
besucht. Unter dem Gesprªchsmotto ĂWirtschaft trifft Touris-
musñ fand ein Austausch zu den brennenden Fragen der 
Tourismusbranche, insbesondere der Gastronomie und Ho-
tellerie in der Region und zu den zugehºrigen Antworten 
statt. ĂDie Tourismuswirtschaft ist von den Coronafolgen na-
t¿rlich besonders betroffen, aber der bevorstehende Som-
mer stimmt uns positiv.  
Wir erwarten uns eine gute Besucherfrequenz durch den 
Ăsanften Tourismusñ. Erholungsurlaub in der herrlichen Na-
turlandschaft unserer Voralpenregion ist derzeit hoch im 

Kurs. Die fr¿here Sommerfrische gewinnt wieder an Bedeutung. Alle MarketingmaÇnahmen des Landes 
N¥, der N¥ Werbung aber auch des Mostviertel Tourismus sind klar darauf ausgerichtetñ, zeichnet Tou-
rismusobmann Aichberger ein zuversichtliches Bild. ĂErst k¿rzlich waren wir mit Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner und Tourismuslandesrat Jochen Danninger im Bezirk unterwegs und haben die Zipline in An-
naberg sowie den EIBL Jet in T¿rnitz besucht und als Top-Ausflugsziele in der Region entsprechend be-
worbenñ, ergªnzt Aichberger.  

H  M . A  K   80. G 
 

Am 20. Juni 2020, das war der 80. Todestag von Mathias Zdarsky, wurde einer der profiliertesten Skihis-
toriker und Zdarksykenner, Hofrat Mag. Arno Klien zum Ehrenmitglied des Bezirksmuseums Lilienfeld er-
nannt. Museums-Obmann Ing. Ewald Zich ¿berreichte die Ehrenurkunde. Der 80. Geburtstag bot den ent-
sprechenden Anlass. 
 
B¿rgermeister Labenbacher meinte dazu, dass sich Mag. 
Arno Klien, Hofrat, ehemaliger Fachinspektor f¿r Sport in 
N¥, staatlich gepr¿fter Skilehrer, Skihistoriker und 
Zdarskyexperte durch seinen jahrelangen Einsatz f¿r die 
Skigeschichte und das Zdarskymuseum diese W¿rdigung 
redlich erarbeitet hat. Klien hat f¿r das Museum, die Stadt 
und vor allem f¿r die internationalen Verbindungen nach 
Japan sehr viel geleistet. So manchen Vortrag zu Zdarsky 
hat er in Lilienfeld und weltweit gehalten. Viele Feiern wur-
den von ihm einfach bereichert. Klien ist immer noch als 
Skihistoriker aktiv. Besonders eine Verbindung zu Kitzb¿-
hel und der Bezug Zdarskys zu der Gamsstadt werden in 
seinem nªchsten Buch dokumentiert. 



 

  G  

Bei der Gemeinderatssitzung am 07. Juli 2020 
standen 14 Tagesordnungspunkte auf dem Pro-
gramm. Nachstehend ein kurzer Bericht ¿ber den 
Verlauf der Sitzung: 
 

Folgende Zuwendungen und Subventionen wur-
den einstimmig vergeben: 
 

Mag. Astrid Krizanic-Fallmann und Mitbesitzer, 
DºrflstraÇe 20, ErmªÇigung der Wassergeb¿hr 
wegen Rohrbruchs - ú 61,71. 
 

Folgende Arbeiten sowie Lieferungen und Leistun-
gen wurden einstimmig vergeben: 
 

Abbrucharbeiten Lolita an die Fa. Marchart 
Ges.m.b.H. aus Karlstetten - ú 63.600,00. 
 

Ankauf einer Beregnungsanlage und Installations-
material f¿r den Tennisclub Lilienfeld an die Fa. 
Kollar GmbH aus Lilienfeld - ú 3.207,64. 
 

Ankauf von Holzmaterial f¿r das Feuerwehrhaus 
Schrambach an die Fa. Wolfgang Gruber Holzbau 
GmbH aus Lilienfeld - ú 4.020,83. 
 

Spenglerarbeiten und Materiallieferung f¿r das 
Feuerwehrhaus Schrambach an die Fa. HOPPEL 
Dach- und Fassadensysteme GmbH aus Lilienfeld 
- ú 13.343,80. 
 

Lieferung und Einbau eines Tors f¿r das Feuer-
wehrhaus Schrambach an die Fa. Daniel Wagner 
Baumontagen aus Lilienfeld - ú 1.588,80. 
 

Weiters genehmigte der Gemeinderat einstimmig 
den Vertrag ¿ber die Ben¿tzung von ºffentlichem 
Wassergut zum Zwecke der Erhaltung und Ben¿t-
zung einer Br¿cke zwischen der Republik ¥ster-
reich und der Stadtgemeinde Lilienfeld f¿r die Neu-
errichtung der Oesterleinbr¿cke. 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die Auf-
nahme eines Darlehens mit einer variablen Verzin-
sung in der Hºhe von ú 1.000.000,00 zur Finanzie-
rung des Projektes Wohnhaussanierung des Ge-
meindewohnhauses CastellistraÇe 42-48 bei der 
Raiffeisenbank Traisen-Gºlsental eGen sowie die 
Aufnahme eines Darlehens mit einer fixen Verzin-
sung in der Hºhe von ú 1.000.000,00 zur Finanzie-
rung des Projektes Wohnhaussanierung des Ge-
meindewohnhauses CastellistraÇe 42-48 bei der 
HYPO NOE Landesbank f¿r Niederºsterreich AG. 
 

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die  nde-

rung der Abfallwirtschaftsverordnung nach dem 
N¥ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 f¿r die Stadtge-
meinde Lilienfeld (nªheres siehe unter Aktuelles 
aus der Gemeinde). 
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die  n-
derung der Friedhofsordnung und beschloss ein-
stimmig die Friedhofsgeb¿hrenordnung nach dem 
N¥ Bestattungsgesetz 2007 f¿r den Friedhof der 
Stadtgemeinde Lilienfeld (nªheres siehe unter Ak-
tuelles aus der Gemeinde). 
 

Der Gemeinderat genehmigte einstimmig den Bau-
rechtsvertrag zwischen der Stadtgemeinde Lilien-
feld und der ĂWohnungseigent¿merñ Gemeinn¿tzi-
ge Wohnbaugesellschaft m.b.H. (WET) f¿r das 
Wohnbauprojekt ĂLolita ï Junges Wohnenñ und die 
Abteilung des Grundst¿ckes 31/2, EZ 178, KG 
19304 Dºrfl in die beiden Grundst¿cke 31/2 mit 
einer Flªche von 2.810 mĮ (Widmung Glf) und 31/3 
mit einer Flªche von 2.346 mĮ (Widmung BK und 
eine kleine Teilflªche Glf). Der Baurechtsvertrag 
betrifft das zuk¿nftige neue Grundst¿ck 31/3, KG 
31304 Dºrfl. 
 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld ge-
nehmigt die Sistierung der Richtlinien f¿r die Lilien-
felder Einkaufsgutscheine f¿r Alters- und Hoch-
zeitsjubilªen gemªÇ Gemeinderatsbeschluss vom 
20. Mai 2010 mit sofortiger Wirkung bis zur Vorla-
ge eines neuen Gemeinderatsbeschlusses. Die 
aufgrund der Covid-19 Krise ab Mªrz entfallenen 
Gratulationsbesuche des B¿rgermeisters sollen 
bei einer gemeinsamen Feier nachtrªglich be-
gl¿ckw¿nscht werden. Als Ersatz soll es auch 
k¿nftig eine regelmªÇige ĂJubilªumsfeierñ geben, 
welche vierteljªhrlich durchgef¿hrt wird. Am Ende 
des Jahres kann entschieden werden, ob diese 
Form der Gratulation beibehalten wird, je nach Zu-
spruch aus der Bevºlkerung. 
 

Vom Gemeinderat wurde einstimmig eine Ergªn-
zung zur Badeordnung vom 19. Dezember 2017 
um Bestimmungen zur Verhinderung der Verbrei-
tung von COVID-19 beschlossen. 
 

Frau Jenny Wallner wurde mehrheitlich als Ver-
tragsbedienstete teilbeschªftigt auf unbestimmte 
Zeit bei der Stadtgemeinde Lilienfeld eingestellt. 
 

Nach Berichten des B¿rgermeisters endete die 
zweite Plenarsitzung des Gemeinderates in dieser 
Funktionsperiode nach einer Dauer von einer 
Stunde. 

Anmerkung der Redaktion: 
Alle in dieser Ausgabe der Stadtnachrichten gedruckten Beitrªge wurden nach bestem Wissen 
zur derzeitigen Situation (COVID-19) zum Redaktionsschluss publiziert. Diese kºnnen aufgrund 
der Dynamik der Ereignisse vom aktuellen Stand abweichen.  
 

Die aktuellen und letztg¿ltigen Informationen f¿r Lilienfeld finden Sie auf unserer Website 
www.lilienfeld.at  

http://www.lilienfeld.at


 



 



 

Stadtgemeinde Lilienfeld 
Politischer Bezirk Lilienfeld 
Land Niederºsterreich 
 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Lilienfeld beschloss in seiner Sitzung am 7. Juli 2020 folgende 
 

F  
nach dem N¥ Bestattungsgesetz 2007 
f¿r den Friedhof der Stadtgemeinde Lilienfeld 

 
Ä 1 

Arten der Friedhofsgeb¿hren 
 
F¿r die Ben¿tzung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben: 
 
Grabstellengeb¿hren 
Verlªngerungsgeb¿hren 
Beerdigungsgeb¿hren 
Enterdigungsgeb¿hren 
 

Ä 2 
Grabstellengeb¿hren 

 
Die Grabstellengeb¿hren f¿r die ¦berlassung des Ben¿tzungsrechtes auf 10 Jahre bei Erdgrabstellen bzw. bei 
sonstigen Grabstellen auf 30 Jahre bei Gr¿ften und Urnennischen betragen f¿r 

a) Erdgrabstellen:  
f¿r 1 Leiche und Urne  ............................................................................................  ú     128,-- 
f¿r 2 Leichen und Urnen .........................................................................................  ú     235,-- 
f¿r 4 Leichen und Urnen .........................................................................................  ú     407,-- 
f¿r mehr als 4 Leichen und Urnen ..........................................................................  ú     556,-- 
Kindergrªber ............................................................................................................ ú       64,-- 

b) Sonstige Grabstellen:  
Gruft f¿r 3 Leichen und Urnen ................................................................................. ú  2.461,-- 
Gruft f¿r 6 Leichen und Urnen ................................................................................  ú  4.066,-- 
Gruft f¿r mehr als 6 Leichen und Urnen .................................................................  ú  6.955,-- 
Urnennischen f¿r 2 Urnen  ......................................................................................  ú  1.487,-- 

 
F¿r Randgrªber und f¿r Eckgrªber und Grabstellen an der Friedhofsmauer erhºhen sich die im Abs. (1) vorgesehe-
nen Geb¿hren um 50 % des jeweiligen Geb¿hrensatzes. 

 
Ä 3 

Verlªngerungsgeb¿hren 
 
F¿r Erdgrabstellen wird die Verlªngerungsgeb¿hr (f¿r die weitere Erneuerung des Ben¿tzungsrechtes auf jeweils 10 
Jahre) mit dem gleichen Betrag festgesetzt, der f¿r solche Grªber als Grabstellengeb¿hr zu entrichten ist. 

F¿r sonstige Grabstellen, f¿r die ein erstmaliges Ben¿tzungsrecht mit der Dauer von 30 Jahren festgesetzt wurde, 
wird die Verlªngerungsgeb¿hr (f¿r die weitere Erneuerung des Ben¿tzungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit ei-
nem Drittel des Betrages festgesetzt, der f¿r solche Grªber als Grabstellengeb¿hr zu entrichten ist. 

 
Ä 4 

Beerdigungsgeb¿hren 
 
(1) Die Beerdigungsgeb¿hr (f¿r das ¥ffnen und SchlieÇen der Grabstelle und die Bereitstellung des Versenkungsap-
parates betrªgt bei: 

 a) Beerdigung einer Leiche in einer Erdgrabstelle ......................................................... ú 450,-- 
 b) Beerdigung einer Leiche in einer Erdgrabstelle mit Deckel (blinde Gruft) ................. ú 930,-- 
 c) Beerdigung einer Urne in einer Erdgrabstelle f¿r Leichen ......................................... ú 170,-- 

d) Beerdigung einer Urne in einer Erdgrabstelle f¿r Leichen mit Deckel 
    (blinde Gruft) ............................................................................................................... ú 652,-- 

 e) Beisetzung einer Urne in einer Urnennische .............................................................. ú 170,-- 
 f) Beisetzung einer Leiche in einer Gruft ..................................................................... ú 1.100,-- 
 g) Beisetzung einer Urne in einer Gruft f¿r Leichen ....................................................... ú 652,-- 
 h) Beisetzung einer verrotbaren Urne in einer Naturbestattungsanlage                          ú 170,-- 
 



 

(2) Die Beerdigungsgeb¿hr f¿r Leichen von Kindern bis zu 10 Jahren betrªgt die Hªlfte der im Abs. (1) festgesetzten 
Geb¿hrensªtze. 

(3) Bei Beerdigungen am Samstag, erhºht sich die jeweilige Geb¿hr nach Abs. (1) um 50 %. 
 
Ä 5 

Enterdigungsgeb¿hren 
 
Die Enterdigungsgeb¿hr (f¿r die Enterdigung - Exhumierung - einer Leiche) betrªgt das Zweieinviertelfache der je-
weiligen Beerdigungsgeb¿hr. 
 

Ä 6 
Inkrafttreten 

 
Diese Friedhofsgeb¿hrenordnung wird mit dem Monatsersten rechtswirksam, der dem Ablauf der zweiwºchigen 
Kundmachungsfrist zunªchst folgt. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 5. Juni 2018 auÇer Kraft. 

Mehr Information auf den Webseiten: 
 

Gemeinde:  www.lilienfeld.gv.at 
Stift:  www.stift-lilienfeld.at 
Pfarre:  www.pfarre.kirche.at/lilienfeld 
Konzerte:  www.musikkurse.at 
Advent:  www.adventinlilienfeld.at 
Muckenkogel:  www.sessellift-lilienfeld.at  
Via sacra:  www.viasacra.at 
Traisentalradweg: www.traisentalradweg.at  
Museum:  www.zdarsky-ski-museum.at 
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Stadtgemeinde Lilienfeld 
Pol. Bezirk Lilienfeld 
Niederºsterreich 
 

KUNDMACHUNG 
 
Der Gemeinderat der Stadt Lilienfeld hat in seiner Sitzung am 7. Juli 2020 folgende  
 

Abfallwirtschaftsverordnung 
 

nach dem N¥ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 
f¿r die Stadtgemeinde Lilienfeld 

beschlossen:  
 

Ä 1 
In der Stadtgemeinde Lilienfeld werden folgende Abgaben f¿r die Durchf¿hrung der M¿llabfuhr erhoben:  
 
a) Abfallwirtschaftsgeb¿hren  
b) Abfallwirtschaftsabgaben  
 

Ä 2 
Pflichtbereich 

 
(1) Der Pflichtbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Lilienfeld und wird wie folgt einge-
teilt:  
Der Teilbereich 1 umfasst alle Grundst¿cke die nicht in den Sonderbereich fallen.  
 

Der Sonderbereich umfasst folgende Grundst¿cke im Gr¿nland:  
 

    Grundst¿ck Nr. Katastralgemeinde 
Am B¿chl 1 und 2  275   Zºgersbach 
Am Himmel 2   255   Zºgersbach 
Burgstall 1   37   Hintereben 
Eichberger 1   .1, 232   Marktl 
Engleitenweg 1   169/5   Zºgersbach (Wochenendhaus) 
Gschwendt 1   93 KG Lilienfeld, 268/2 KG Hintereben 
Grub 1    15/2   Hintereben 
Gsangerer 1   .5   Marktl 
Habernreitweg 10a  25/4   Marktl 
Habernreitweg 15  34/3   Marktl 
Habernreitweg 17  36/4, 34/8  Marktl 
Habernreitweg 19  36/1   Marktl 
Habernreitweg 21  .63, 7/1, 7/2  Marktl  (Entsorgung PREFA) 
Haideck 1   .1   Vordereben 
Haideck 2   .3, 97/2, 98  Vordereben 
Hinteralm 1   .23, 156/1  Hintereben 
Hohenstein 1   129/1   Zºgersbach 
Hundsgrub 1   13, 14/3  Stangenthal 
Karer 1, 2 und 3  64/3   Marktl 
Klosteralm 1   .25   Hintereben (Entsorgung Talstation) 
KolmstraÇe 2    212   Hintereben 
KolmstraÇe 3   199/3   Hintereben 
KolmstraÇe 4   .22, 216/3  Hintereben 
KolmstraÇe 5   .2,   Hintereben 
KolmstraÇe 7   197/2   Hintereben 
Leopoldsºder 1   .7   Vordereben 
LiftstraÇe 1   .122, 111/1  Lilienfeld (Pfadfinderheim) 
MorigrabenstraÇe 10 . 4, 287/2, 289  Schrambach 
MorigrabenstraÇe 12  321   Schrambach 
MorigrabenstraÇe 21  .11, 153  Schrambach 
MorigrabenstraÇe 23  .9, 155   Schrambach 
MorigrabenstraÇe 25  .7, 342/2  Schrambach 
MorigrabenstraÇe 27  329/2   Schrambach 
MorigrabenstraÇe 29  .5   Schrambach 
MorigrabenstraÇe 31  305   Schrambach 
Neuhof 1   .15   Hintereben 
Ortner 1   .9   Vordereben 
Pichler 1   .10   Hintereben 
Pr¿nst 1   .17   Hintereben 



 

Rauchentaler 2   104/1   Jungherrntal 
Schneegraben 1  .18   Hintereben 
Schrattental 1   .86   Marktl 
Taurerweg 3   54/3   Jungherrntal 
Taurerweg 5   .8/1   Jungherrntal 
Taurerweg 6   .6   Jungherrntal 
Taurerweg 6a   52/2   Jungherrntal 
Taurerweg 8   43/4   Jungherrntal 
Vaterkini 1   93   Hintereben 
Widmannstal 1   .9/1   Marktl 
Wiezengr¿n 1   .6   Schrambach 
Windbºck 1   51/3   Hintereben 
Windbºck 3   51/2   Hintereben 

 

(2) F¿r den Sonderbereich werden folgende Sammelstellen festgelegt:  
LiftstraÇe beim Friedhof,  
Taurerweg bei Parkplatz Knittl,  
MorigrabenstraÇe bei Traisenbr¿cke,  
Habernreitweg vor Bahn¿bersetzung und  
Talerweg bei Einbindung in die B 20  

 

Ä 3 
Aufzªhlung der neben M¿ll in die Erfassung und Behandlung 

einbezogenen Abfallarten 
Neben M¿ll wird Sperrm¿ll in die Erfassung und Behandlung miteinbezogen. 
 

Ä 4 
Erfassung und Behandlung von Abfªllen 

(1) im Pflichtbereich sind Siedlungsabfªlle entsprechend den zur Verf¿gung gestellten M¿llbehªltern und den ent-
sprechenden Vorschriften getrennt nach  
 

1. Restm¿ll  
2. kompostierbaren (biogenen) Abfªllen  
3. Altstoffen (Papier, Kartonagen, Glas, Metall, Kunststoff, é)  
4. Sperrm¿ll  
 

zu sammeln.  
 

(2) Restm¿ll ist in den zugeteilten M¿llbehªltern mit einem Volumen von 90 und 1100 Liter je Abfuhr zu sammeln 
und wird von der Liegenschaft abgeholt (Holsystem). Grundst¿ckseigent¿mer bzw. Nutzungsberechtigte von 
Grundst¿cken im Sonderbereich (Ä 2), haben die zugeteilten M¿llbehªlter bei den jeweiligen Sammelstellen zur 
Abholung bereitzustellen (Mischsystem). Das Mindestbehªltervolumen betrªgt 60 Liter je Abfuhr. Restm¿ll wird 
einer thermischen Behandlung zugef¿hrt.  
 

(3) Kompostierbarer (biogener) Abfall ist in den zugeteilten M¿llbehªltern mit einem Volumen von 240 Liter je Ab-
fuhr zu sammeln und wird von der Liegenschaft abgeholt (Holsystem). Ausgenommen sind jene Grundst¿cke, bei 
welchen der Grundst¿ckseigent¿mer bzw. Nutzungsberechtigte selbst eine sachgemªÇe Kompostierung im ºrtli-
chen Nahbereich durchf¿hrt. Biogener Abfall wird einer sachgemªÇen Kompostierung zugef¿hrt.  
 

(4) Altpapier ist in den zur Verf¿gung gestellten M¿llbehªltern mit einem Volumen von 240 und 1100 Liter je Abfuhr 
zu sammeln und wird von der Liegenschaft abgeholt (Holsystem). Altpapier wird einer stofflichen Verwertung zuge-
f¿hrt.  
 

(5) Kunststoff ist in den zur Verf¿gung gestellten M¿llbehªltern mit einem Volumen von 240 und 1100  Liter je Ab-
fuhr zu sammeln und wird von der Liegenschaft abgeholt (Holsystem). Kunststoff wird teilweise einer stofflichen 
Verwertung zugef¿hrt.  
 

(6) Altglas und Metalle sind in die im Gemeindegebiet zur Verf¿gung gestellten Containern (Sammelinseln) einzu-
bringen (Bringsystem). Altglas und Metall wird einer stofflichen Verwertung zugef¿hrt.  
 

(7) Sperrm¿ll wird einmal jªhrlich gegen vorherige Anmeldung mit einem gemeindeeigenen Fahrzeug von der Lie-
genschaft abgeholt (Holsystem). Dar¿ber hinaus besteht die Mºglichkeit, Sperrm¿ll zu den jeweiligen ¥ffnungszei-
ten im Altstoffsammelzentrum abzuliefern (Bringsystem). Sperrm¿ll wird sortiert und weitestgehend einer stoffli-
chen Verwertung zugef¿hrt.  

 

Ä 5 
Durchf¿hrung der Abfuhr 

(1) Bei vor¿bergehendem Mehrbedarf kºnnen M¿llsªcke gegen Entrichtung der entsprechenden Geb¿hren und 
Abgaben beim Gemeindeamt bezogen werden. Eine R¿ckverrechnung nicht zur Verwendung gelangter M¿llsªcke 
ist nicht mºglich.  
 

(2) Zur Lagerung, Sammlung und Bereitstellung des M¿lls d¿rfen nur die von der Gemeinde bereitgestellten M¿ll-
behªlter verwendet werden. Die M¿llbehªlter d¿rfen nur soweit gef¿llt werden, dass ihre Deckel stets einwandfrei 
geschlossen gehalten bleiben kºnnen. Ein Einstampfen oder Einschlemmen des M¿lls in die M¿llbehªlter ist verbo-



 

ten. Der M¿ll darf dem Behªlter nicht in heiÇem Zustand zugef¿hrt werden. Ebenso ist das Abbrennen von M¿ll in 
den Behªltern verboten. M¿llsªcke m¿ssen in zugebundenem Zustand zur Abholung bereitgestellt werden.  
 

(3) Am Abfuhrtag sind die M¿llbehªlter im Pflichtbereich an der Grundst¿cksgrenze so bereitzustellen, dass hier-
durch der ºffentliche Verkehr nicht beeintrªchtigt wird und die Abfuhr ohne Schwierigkeit und Zeitverlust mºglich ist. 
Im Sonderbereich sind die M¿llbehªltnisse bei der jeweiligen Sammelstelle bereitzuhalten. Nach erfolgter Entleerung 
sind die M¿llbehªlter ehestens an ihren Aufstellungsort zur¿ckzubringen.  
 

(4) Die beigestellten M¿llbehªlter verbleiben im Eigentum der Gemeinde. Die Grundst¿ckseigent¿mer bzw. Nut-
zungsberechtigten haften f¿r die von ihnen verursachten Schªden, die durch eine unsachgemªÇe Behandlung von 
M¿llbehªltern entstehen. Die Grundst¿ckseigent¿mer bzw. Nutzungsberechtigten haben auch f¿r die Reinigung der 
Behªlter zu sorgen.  
 

(5) Ist mit einem nicht nur vor¿bergehenden Mehranfall von M¿ll zu rechnen, muss dies rechtzeitig der Gemeinde 
zwecks Zuteilung zusªtzlich benºtigter M¿llbehªlter gemeldet werden. Organe der Gemeinde sind dar¿ber hinaus 
berechtigt, jederzeit selbst festzustellen, ob die vorhandenen M¿llbehªlter f¿r die Aufnahme des anfallenden M¿lls 
ausreichen. Ist dies nicht oder nicht mehr der Fall, werden zusªtzliche M¿llbehªlter zugeteilt.  
 

(6) Kann die Entleerung der M¿llbehªlter aus Verschulden des Grundst¿ckseigent¿mers bzw. Nutzungsberechtigten 
oder dessen Beauftragten nicht durchgef¿hrt werden, erfolgt diese erst bei der nªchsten regelmªÇigen Abfuhr oder 
mittels zusªtzlicher Entleerung gegen Kostenersatz.  
 

Ä 6 
Abfuhrplan 

(1) Im Pflichtbereich werden  
 

a) 13 bzw. 26 Einsammlungen von Restm¿ll  
b) 6 Einsammlungen von Altpapier  
c) 9 Einsammlungen von Kunststoffabfªllen 
d) 26 Einsammlungen von kompostierbaren Abfªllen  

 

durchgef¿hrt. Die genauen Sammeltermine werden gesondert in der Gemeindezeitung (Stadtnachrichten) bekannt 
gegeben.  
 

(2) Im Pflichtbereich erfolgt die Sperrm¿llsammlung im Holsystem einmal jªhrlich gegen vorherige Anmeldung durch 
den Grundst¿ckseigent¿mer bzw. Nutzungsberechtigten. Zusªtzlich besteht die Mºglichkeit, zu den angef¿hrten ¥ff-
nungszeiten, Sperrm¿ll ins Altstoffsammelzentrum einzubringen (Bringsystem). 
 

Ä 7 
Abfallwirtschaftsgeb¿hr und Abfallwirtschaftsabgabe 

(1) Die Abfallwirtschaftsgeb¿hr errechnet sich aus einem Behandlungsanteil  
 

(2) Die Berechnung des Behandlungsanteiles erfolgt durch Multiplikation der Anzahl der festgesetzten Abfuhrtermine 
und der Grundgeb¿hr der zugeteilten M¿llbehªlter. 
 

(3) Die Grundgeb¿hr je M¿llbehªlter betrªgt:  
 

1. F¿r die Abfuhr von Restm¿ll:  
a) f¿r einen M¿llbehªlter von 60 Liter ú 3,00 im Sonderbereich ú 2,70  
b) f¿r einen M¿llbehªlter von 90 Liter ú 4,40 im Sonderbereich ú 3,96  
c) f¿r einen M¿llbehªlter von 1.100 Liter ú 54,00  
 


